
Ableitbedingungen für Abgase (Rauchgase) aus Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe 
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- Schornsteine, die bereits vor dem 01.01.2022 errichtet und in Betrieb genommen wurden 
- Schornstein-Neubau in Bestandsgebäuden (Baugenehmigung vor 01.01.2022) bei Unverhältnismäßigkeit  
- (Einzelfallentscheidung) 
 

  
Paragraf 19 Absatz 2 Nr. 1 

 
 
Paragraf 19 Absatz 2 Nr. 2 (bis 50 kW)  

 
 
Bitte beachten: 
Die Forderungen gelten nicht nur bei wesentlicher Änderung von Feuerungsanlagen oder dem 
(nachträglichen) Einbau an einen bereits bestehenden Schornstein, sondern auch bei Austausch von 
Feuerstätten. 
Zudem gelten die Forderungen auch, wenn eine bestehende Feuerungsanlage für flüssige oder 
gasförmige Brennstoffe durch eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe ersetzt wird. 
 
 

Höhe (senkrecht)  

über First mind. 0,40 m 
Abstand waagerecht zur Dachfläche 
mind. 2,30 m bei > 20° 

Abstand lotrecht zur 
Dachfläche mind. 

1,00 m bei  20° 
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Höhe der Austrittsöffnung 
(Schornsteinmündung) mind. 1 m über 
Oberkante von Fenster, Lüftungs-
öffnungen und dergleichen, so die 
Schornsteinmündung näher als 15 m 

liegt 

Höhe mind. 1 m 

Höhe mind. 1 m 

Abstand  < 15 m 

Bitte beachten: 
Die Forderungen gelten nicht nur bei wesentlicher Änderung von Feuerungsanlagen oder dem 
(nachträglichen) Einbau an einem bereits bestehenden Schornstein, sondern auch bei Austausch von 
Feuerstätten. 
Zudem gelten die Forderungen auch, wenn eine bestehende Feuerungsanlage für flüssige oder 
gasförmige Brennstoffe durch eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe ersetzt wird. 
 

(„bestehend“ bedeutet vor dem 01.01.2022 errichtet und in Betrieb genommen) 
 

Abstand bezieht sich auf die 

Austrittsöffnung / Schornsteinmündung 
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